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Satzung vom 19.10.1994

zur Aufhebung der Satzung der Verbandsgemeinde

Heidesheim am Rhein über die Versorgung

der Grundstücke mit Wasser und den Anschluss

an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung

- Allgemeine Wasserversorgungssatzung –

vom 13.12.1982

Der Verbandsgemeinderat hat

aufgrund der §§ 24 und 26 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14. 

Dezember 1973 (GVBl. S. 419) in der zur Zeit geltenden Fassung folgende Satzung 

beschlossen, die hiermit bekannt gegeben wird.

§ 1

Die Satzung der Verbandsgemeinde Heidesheim über die Versorgung der Grundstücke mit 

Wasser und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung – Allgemeine 

Wasserversorgungssatzung – vom 13.12.1982 wird ersatzlos aufgehoben.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft.

Heidesheim, den 19.10.1994

Hans-J. Bock, Bürgermeister

Gemäß § 25 Abs. 6 Gemeindeordnung ergeht folgender Hinweis:

Eine Verletzung der Bestimmung über

1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und

2. die Einberufung in die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 GemO)

ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen 

Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche 

Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend 

gemacht worden ist.


